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KV Schweiz: Vernehmlassung Umsetzung revidierte Geldwäschereiempfehlungen
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3003 Bern

Zürich, 14. April 2005/sz 
Vernehmlassung zum erläuternden Bericht über die Umsetzung der revidierten Empfehlung der Groupe d’action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zu dieser Vorlage äussern zu können. 
Vorbehaltloses Ja zur Stossrichtung 

Der Kaufmännische Verband Schweiz vertritt grundsätzlich die Ansicht, dass die Markt-chancen des Finanzplatzes Schweiz in einer ökonomisch effizienten, internationalen ethi​schen und rechtsstaatlichen Grundsätzen verpflichteter Positionierung liegen. Somit ent​spricht es unserem Interesse, auch bei der Bekämpfung von Geldwäscherei und bei der Verhinderung der Finanzierung von Terrorismus die internationalen Standards – zu denen die revidierten Empfehlungen der GAFI gehören – zu beachten. In diesem Sinne sind wir mit der Stoss​richtung der Vorlage absolut einverstanden. Gleichwohl haben wir zu einigen Vorschlägen Anmerkungen und/oder Vorbehalte. 
Präzisierungsbedarf

Definition des Begriffs  „Terrorismus“
Obwohl wir mit der Zielsetzung der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung selbstverständ​lich vorbehaltlos einverstanden sind, möchten wir doch auch erwähnen, dass der Begriff „Terrorismus“ in den Unterlagen nicht genauer umschrieben wird. Unseres Erachtens belässt hier auch die im Strafgesetzbuch in Art. 260quinquies enthaltene Bestimmung selbst erhebli​chen Spielraum. Weitere Klärungen bzw. genauere Begriffsumschreibungen wären im Hinblick auf die Botschaft zweifellos hilfreich. 
Neue Verbrechenstatbestände: Sinnvoll und nötig, aber ausführlicher begründen!
Grundsätzlich begrüssen wir es, dass die Liste der Delikte, die Vortaten zur Geldwäscherei sein können, um die Tatbestände Schmuggel und Menschenschmuggel, Warenfälschung, Produktepiraterie, Insiderdelikte und Kursmanipulationen erweitert wird. Wegleitend für die Umsetzung dieser Erweiterung ist der Ansatz, dass gem. Art. 305bis Ziff. 1 StGB nur Ver​brechen als Vortaten zur Geldwäscherei in Frage kommen. In diesem Zusammenhang er​achten wir nun aber die Begründung, die für die Qualifikation dieser neuen Verbrechens-tatbestände in Ihren Unterlagen gegeben wird, als etwas zu schmal – explizit angegeben wird im Bericht eigentlich nur die geforderte GAFI-Kompatibilität. Eine Begründung, ob sich diese Neuqualifizierung nicht auch aufgrund „interner“ (rechtspolitischer) Gründe aufdrängt, wird aber nicht mitgeliefert. Der Bericht muss diesbezüglich ergänzt werden, die Neuqualifi​kation der genannten Tatbestände muss auch aus unserem (landes-) eigenen Rechts​verständnis hervorgehen bzw. deutlich gemacht werden. 
Verbrechenstatbestände – gelten zwei verschiedene Ellen?

Ein Unbehagen empfinden wir auch gegenüber der Neuregelung, wonach Verbrechen nunmehr in bestimmten Fällen – bei Insiderdelikten, Kursmanipulationen und bei Leistungs- und Abgabebetrug – offenbar entweder mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren, Gefängnis oder mit Busse bestraft werden können. Diese Regelung weckt Zweifel, ob gewisse Verbrechenstat​bestände offenbar weniger gravierend als andere zu werten sind. Eine solche Zweiteilung scheint uns nicht einsichtig, ja sogar fragwürdig. Der für die Rechtssprechung verfügbare Spielraum ist zu gross. 
Geldwäschereigesetz
Titel des revidierten „Geldwäschereigesetzes“
Selbstverständlich erachten wir es als richtig, dass die Sicherungsanliegen, die in der Geld​wäscherei​gesetzgebung zum Ausdruck kommen, auch auf die Finanzierung von Terror​aktivitäten ausgeweitet werden. Dabei fragen wir uns, ob der erweiterte Geltungsbereich nicht auch im Titel dieses Erlasses zum Ausdruck kommen sollte. Geht es bei der „Geldwä​sche​rei“ – salopp ausgedrückt – um die Weisswaschung illegaler Gelder, steht bei der „Terrorismusfinanzierung“ die Verwendung möglicherweise legal erworbener Gelder für  kriminelle Zwecke zur Debatte. 

Sorgfaltspflichten (Art. 8 GwG)
Die Empfehlungen 12 und 16 des revidierten GAFI weiten die Sorgfaltspflichten bzw. die Meldepflicht für verdächtigte Transaktionen auf weitere Tätigkeiten und Berufe ausserhalb des Finanzsektors aus. Konkret geht es um Tätigkeiten in den Branchen des Handels mit Waren wie mit Edelmetallen und Edelsteine sowie im Immobilienbereich. Mit dieser Aus​weitung sind wir grundsätzlich ebenfalls einverstanden. Wichtig ist für uns als Vertreter von Angestellten, die potentiell von diesen Neuerungen an ihrem Arbeitsplatz betroffen sind, dass die in Art. 8 (Organisatorische Massnahmen) geregelte Pflicht der Arbeitgeber einge​halten wird. Artikel 8 verlangt, dass die Arbeitgeber in ihrem Bereich „die Massnahmen, die zur Verhinderung der Geldwäscherei notwendig sind“ treffen und dass sie „namentlich für genügende Ausbildung des Personals und für Kontrollen“ zu sorgen haben. Die in Ihrem Entwurf enthaltene Formulierung spricht allerdings nur von „Finanzintermediären“.
Selbstverständlich muss diese Verpflichtung aber auch für die in Art. 2 Abs. 1 Bst. b genannten Personen gelten. 
· Wir bitten Sie, Artikel 8 bzw. alle Artikel, in denen lediglich von Finanzintermediären die Rede ist, daraufhin zu überprüfen, ob die entsprechende Verpflichtung auch für die in Art. 2 Abs. 1 Bst. b gilt. Gegebenenfalls sind hier Formulierungen nötig, die keine Missverständnisse belassen. 
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie unseren Ausführungen schenken. 
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